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Satzung zur Änderung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die 

Villenkolonie Mulang in der Fassung vom 13. Oktober 2014 (Erste Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie Mulang in der 

Fassung vom 13. Oktober 2014 (Erste Änderung) in der aus der Anlage   zu 

dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 13 Satz 2 der Satzung tritt die Satzung drei Jahre nach ihrem 

Inkrafttreten außer Kraft. Diese zeitlich begrenzte Geltungsdauer resultiert aus 

dem Beschluss Nr. 793 der Stadtverordnetenversammlung vom 14.07.2003, 

wonach die Gültigkeitsdauer künftiger Satzungen auf höchstens zehn Jahre 

begrenzt wurde. Um satzungsfreie Zeiträume zu vermeiden, ist es nunmehr 

erforderlich, die Satzung zu ändern.  

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 14. August 2017 beschlossen.  

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




